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Der Generationenwechsel beschäftigt 
immer wieder Betriebe, er verändert 
sie und gefährdet sie nicht selten auch. 
Viele Unternehmerinnen und Unterneh-
mer schieben die Regelung der eigenen 
Nachfolge zu lange hinaus. Dabei gilt 
es, die Weichen für die Zukunft des 
Unternehmens rechtzeitig zu stellen. 
So wird eine umsichtige Nachfolgere-
gelung zur krönenden Vollendung des 
Lebenswerkes.

Die rechtzeitige Planung
Die Regelung der eigenen Nachfolge kann 
nicht beliebig hinausgeschoben werden.  
Diese Erkenntnis erfolgt bei vielen Unter-
nehmerinnen und Unternehmern (zu) spät 
und wird vielfach erst durch ein ausseror-
dentliches Ereignis ausgelöst. Nicht selten 
muss dann rasch gehandelt werden und es 
bleibt nicht genügend Zeit, eine optimale 
Lösung für die Firmeninhaberin oder den 
Firmeninhaber, die Nachfolgerin bzw. den 
Nachfolger und den Betrieb zu ýnden. Die 
Vorbereitung der Firmenübergabe kann 

Wichtige Punkte bei der Regelung Ihrer Nachfolge 
Was Firmeninhaberinnen und -inhaber dabei beachten sollten.

zwischen fünf und zehn Jahre in Anspruch 
nehmen.

Die Suche nach der Nachfolgerin oder 
dem Nachfolger
Die Auswahl der geeigneten Person(en) 
stellt den wichtigsten und oft auch den 
schwierigsten Teil im Nachfolgerege- 
lungsprozess dar. Die Nachfolgerin oder 
der Nachfolger muss Fach- und Sozial-
kompetenz sowie unternehmerisches Flair 
mitbringen, damit sie bzw. er die Firma 
erfolgreich im Markt führen kann. Die 
Gewissheit, dass die Firma an geeignete 
Nachfolgerinnen oder Nachfolger überge-
ben wird und damit Arbeitsplätze erhalten 
werden, erleichtert vielen Unternehmern 
den Abschied massgeblich. 

Die optimale Finanzierung
Ist eine geeignete Nachfolgerin bzw. ein 
geeigneter Nachfolger gefunden, muss 
auch die ýnanzielle Seite der Nachfolge 
für beide Seiten optimal geregelt werden. 
	 Eine von kompetenter und unabhän- 
giger Seite erstellte Unternehmensbewer-
tung bildet die Basis für die Festlegung 
eines für beide Parteien fairen Preises. Der 
Kaufpreis muss es der nachfolgenden Per-
son ermöglichen, in Zukunft eine für die 
Weiterführung des Betriebes angemessene 
Rendite zu erwirtschaften. 
	 Die Nachfolgerin bzw. der Nachfol-
ger muss bei der Finanzierung auf die 
Ausgewogenheit zwischen Eigen- und  
Fremdkapital achten. In der Praxis kann  
eine für die Nachfolge geeignete Person 
das notwendige Eigenkapital aber oft 
nicht so einfach aufbringen. Dann ist  
es sinnvoll, dass diese Person frühzeitig 

in die betrieblichen Aktivitäten einbe-
zogen wird. Dadurch kann sie sich nicht  
nur umfassend auf ihre neue Aufgabe vor-
bereiten, sondern sich im Rahmen ihrer 
Mitarbeit auch sukzessive ýnanziell an 
der Firma beteiligen. Zusätzlich kann die 
Verkäuferin bzw. der Verkäufer der Firma 
allenfalls vorhandene, nicht betriebsnot-
wendige Substanz entziehen, um den Wert 
und damit den Kaufpreis der Firma zu re-
duzieren.

Die finanzielle Zukunft der Firmengrün-
derin bzw. des Firmengründers 
Mit dem Verkauf ihres Lebenswerks stellt 
die Person, welche die Firma gegründet 
hat,  auch die Weichen für ihre eigene 
Altersvorsorge. Sie hat oft umfangreiche 
eigene Mittel in den Aufbau und die Ent-
wicklung des Unternehmens investiert und 
dabei die private Vorsorgeplanung zurück-
gestellt. Darum muss die Unternehmerin 
oder der Unternehmer nun bei der Nach-
folgeregelung darauf achten, dass sie bzw. 
er sich und den Angehºrigen die ýnanzielle 
Zukunft sichert. 
	 Dabei sind verschiedene Faktoren zu 
berücksichtigen: Welche steuerlichen Aus-
wirkungen sind zu beachten? Auf welche 
Weise und über welchen Zeitraum wird der 
Kaufpreis gezahlt? Wie kann das Kapital 
aus dem Verkauf angelegt werden, um den 
persönlichen Bedürfnissen gerecht zu wer-
den? Muss mit dem Kapital eine bestimmte 
Rendite erwirtschaftet werden, damit der 
gewohnte Lebensstandard erhalten werden 
kann? Wie sieht die Absicherung der An-
gehörigen aus? 
	 Diese Fragen zeigen, dass beim Ver-
kauf der eigenen Firma eine umfassende 

Regelung aller ýnanziellen Aspekte not-
wendig ist: Dazu braucht es die Leistungen 
einer Universalbank, die Vorsorge- und 
Versicherungsspezialistinnen und -spezia-
listen, Steuer- und Erbrechtsfachleute, An-
lageproýs und Finanzierungsexpertinnen 
und -experten unter einem Dach vereint. 
Die persönliche Kundenberaterin bzw. der 
persönliche Kundenberater muss jederzeit 
auf die Spezialistinnen und Spezialisten 
zurückgreifen können, um die Anliegen 
ihrer bzw. seiner Kundschaft rundum op-
timal abdecken zu können. 

Die Bank als langfristige Partnerin 
Bei der Basler Kantonalbank stehen jeder 
Kundenberaterin und jedem Kundenbera-

ter Fachleute in allen Bankbereichen zur 
Seite, um eine ganzheitliche und langfris-
tige Betreuung zu gewährleisten. So kön-
nen die Nachfolgeregelung in der Firma, 
die Finanzierung für die Nachfolgeperson 
und auch die ýnanzielle Zukunft der Ver-
käuferin bzw. des Verkäufers optimal auf-
einander abgestimmt werden. 

Als langfristige Partnerin spricht die Basler 
Kantonalbank die Nachfolgeregelung früh-
zeitig an und arbeitet an einer umsichtigen 
und zukunftsorientierten Weichenstellung 
aktiv mit. So sind die besten Vorausset-
zungen geschaffen für eine vertrauensvolle 
Zusammenarbeit über den Generationen-
wechsel hinaus.

Neue Räumlichkeiten für das Private Banking der 
Basler Kantonalbank
Ab November empfängt Sie das Private Banking der 
Basler Kantonalbank am Brunngässlein 3. Dort finden Sie 
alle Leistungen des Private Banking von der Anlageberatung 
über die Vermögensverwaltung bis zur Steuer- und Erbschafts-
beratung unter einem Dach. Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Basler Kantonalbank	 Telefon 061 266 33 55
Private Banking Basel 	 Fax 061 266 29 11
Brunngässlein 3 	 privatebanking@bkb.ch
4002 Basel 	 www.bkb.ch


